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Hutter & Schrantz Stahlbau AG 

Wien, FN 283930 w 

 

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats für die 

9. ordentliche Hauptversammlung 

29. Mai 2015 

 

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt 

Konzernlagebericht, des Gewinnverwendungsvorschlags und des vom Auf-

sichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2014 

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 2014 ausgewiesenen 

Bilanzgewinn in Höhe von EUR 3.532.479,70 wie folgt zu verwenden: 

  

Auszahlung einer Dividende von EUR 2,20 je Aktie, das sind (abzüglich 4.276 Stück 

eigene Aktien) insgesamt EUR 3.290.592,80 und den verbleibenden Restgewinn von 

EUR 241.886,90 auf neue Rechnung vorzutragen.  

Dividendenzahltag ist der 8. Juni 2015. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2014 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014 

amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2014 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014 

amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen. 

 

5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats  

Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, im Sinne von § 13 der Satzung die Ver-

gütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 mit einem Be-

trag von insgesamt EUR 18.500,-- festzusetzen und die Aufteilung dieses Betrages 

dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu überlassen. 
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6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäfts-

jahr 2015 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, zum Ab-

schlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen. 

 

7. Ersatzwahl in den Aufsichtsrat  

 Dr. Erich Pimmer hat erklärt mit Beendigung der kommenden ordentlichen Haupt-

versammlung am 29. Mai 2015 aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden. 

 Herbert Neubauer ist am 17.03.2015 verstorben.  

 Der Aufsichtsrat hat sich bisher, d.h. nach der letzten Wahl durch die Hauptver-

sammlung, aus fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden, 

zusammengesetzt.  

 In der kommenden Hauptversammlung wären nunmehr zwei Mitglieder zu wählen, 

um die bisherige Zahl wieder zu erreichen.  

 Nun soll der Aufsichtsrat künftig aus vier Personen bestehen.  

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mitgliederzahl der von der Hauptversammlung ge-

wählten Mitglieder von fünf auf vier zu verringern.  

 Der Aufsichtsrat schlägt vor, KR Hans-Georg Göttling, CMC, geb. 13.06.1950, mit 

Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen 

und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 

vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hiebei wird das laufende Geschäfts-

jahr nicht mitgerechnet. Für den Fall der Beibehaltung des gegenwärtigen Bilanz-

stichtages zum 31. Dezember würde die Funktionsperiode des zu wählenden Auf-

sichtsratsmitglieds mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 

für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, auslaufen. 

 Die vorgeschlagene Person hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG abgegeben, 

welche ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich ist, und insbeson-

dere erklärt, dass  

1. sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 AktG offen gelegt wurden 

und nach Beurteilung des Vorgeschlagenen keine Umstände vorhanden sind, die 

die Besorgnis seiner Befangenheit begründen könnten,  

2. der Vorgeschlagene zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verur-

teilt worden ist, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG 

seine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt, und 

3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 AktG bestehen. 

 Der Aufsichtsrat hat bei der Erstattung des Vorschlags im Sinne von § 87 Abs 2a 

AktG auf die fachliche und persönliche Qualifikation des Mitglieds sowie auf die 

fachlich ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats geachtet und Aspekte der 

Diversität des Aufsichtsrats im Hinblick angemessen berücksichtigt.  
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8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands  

a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b 

AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 

5 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräu-

ßerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umge-

kehrter Bezugsrechtsausschluss), 

b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Ak-

tien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öf-

fentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über 

den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, 

c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge zum 8. Punkt 

der Tagesordnung der Hauptversammlung der Hutter & Schrantz Stahlbau AG am 

29.05.2015 folgendes beschließen: 

a) Der Vorstand wird gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und 1b AktG ermächtigt, 

auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 

5 % des Grundkapitals der Gesellschaft während einer Geltungsdauer von 30 

Monaten ab 29.05.2015 sowohl über die Börse als auch außerbörslich zu erwer-

ben, wobei der niedrigste Gegenwert nicht mehr als 20 % unter und der höchste 

Gegenwert nicht mehr als 5 % über dem durchschnittlichen Börsenschlusskurs 

der letzten 3 Börsetage vor Erwerb der Aktien liegen darf. Der Handel in eige-

nen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann 

ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines 

oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen 

(§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt 

werden.  

 Den Erwerb über die Börse kann der Vorstand der Hutter & Schrantz Stahl-

bau AG beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im Nachhinein von diesem 

Beschluss in Kenntnis gesetzt werden. Der außerbörsliche Erwerb unterliegt der 

vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats.  

b) Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab 29.05.2015 gem § 65 Abs 

1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung 

bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die 

Börse oder durch ein öffentliches Angebot, unter sinngemäßer Anwendung der 

Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre, zu beschließen und 

die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz oder 

teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder meh-

rerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 
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Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden, 

insbesondere als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, 

Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder 

Ausland.  

c) Der Vorstand wird ferner ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats erfor-

derlichenfalls das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne 

weiteren Hauptversammlungsbeschluss gem § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm 

§ 122 AktG herabzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt Änderungen der Sat-

zung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.  

 

 

Wien, im April 2015 

 

Für den Aufsichtsrat 

 

 

…………………………………….. 

Dr. Erich Pimmer 

 

 

 

Der Vorstand 

 

 

…………………………………….. 

Dr. Hans Heinz 

…………………………………….. 

Martin Heinz 

 


